
Bildungsauftrag Eltern 

§ 1 Recht auf Erziehung, Elternverantwortung, Jugendhilfe 
 
(1) Jeder junge Mensch hat ein Recht auf Förderung seiner Entwicklung und auf Erziehung zu 
einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit.  
 
(2) Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zuvörderst 
ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft.  
 
(3) Jugendhilfe soll zur Verwirklichung des Rechts nach Absatz 1 insbesondere  
1. junge Menschen in ihrer individuellen und sozialen Entwicklung fördern und dazu beitragen, 
Benachteiligungen zu vermeiden oder abzubauen,  
2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte bei der Erziehung beraten und unterstützen,  
3. Kinder und Jugendliche vor Gefahren für ihr Wohl schützen,  
4. dazu beitragen, positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine 
kinder- und familienfreundliche Umwelt zu erhalten oder zu schaffen.  
 

Bildungsauftrag Kindertagesstätte 

§ 1 Förderung der Erziehung in Kindertagesstätten und in Kindertagespflege(1) Es ist 
Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe, in Ergänzung und Unterstützung der Erziehung in der 
Familie durch Angebote in Kindergärten, Horten, Krippen und anderen Tageseinrichtungen für 
Kinder (Kindertagesstätten) sowie in Kindertagespflege die Entwicklung von Kindern zu 
eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Menschen zu fördern. Der Förderauftrag 
umfasst Erziehung, Bildung und Betreuung des Kindes. Die örtlichen Träger der öffentlichen 
Jugendhilfe gewährleisten die Erfüllung dieser Aufgabe als Pflichtaufgabe der Selbstverwaltung 
nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen. 

§ 2 Grundsätze der Erziehung, Bildung und Betreuung in Kindertagesstätten 

(1) Kindertagesstätten sollen die Gesamtentwicklung des Kindes fördern und durch allgemeine und 
gezielte erzieherische Hilfen und Bildungsangebote sowie durch differenzierte Erziehungsarbeit 
die körperliche, geistige und seelische Entwicklung des Kindes anregen, seine 
Gemeinschaftsfähigkeit fördern und soziale Benachteiligungen möglichst ausgleichen. Hierzu ist 
die Beobachtung und Dokumentation der kindlichen Entwicklungsprozesse unter Beachtung der 
trägerspezifischen Konzeption und des Datenschutzes erforderlich. Diese sind zugleich Grundlage 
für Entwicklungsgespräche mit den Eltern. 
(2) Die Tagesbetreuung von Kindern soll sich an den Bedürfnissen der Kinder und ihrer Familien 
orientieren. Kindertagesstätten sollen mit den Eltern oder sonstigen Erziehungsberechtigten bei 
der Erziehung des Kindes zusammenarbeiten und mit ihnen erzieherische Probleme und 
Bedürfnisse des Kindes erörtern. Sie sollen auf die Inanspruchnahme notwendiger Hilfen auch in 
Fällen von Vernachlässigung, Misshandlung oder sexuellem Missbrauch von Kindern hinwirken und 
dabei mit den Jugendämtern und sonstigen geeigneten Stellen vertrauensvoll 
zusammenarbeiten. 
 



 


